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I. Abschnitt
Verfahren zum Rundfunkbeitrag

§1
Bedarfsanmeldung

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten des
Landesrechts auf der Grundlage von Einzelanmeldungen ihrer Mitglieder, die Anstalt des
offentlichen Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen” (ZDF) und die Korperschaft des
offentlichen Rechts "Deutschlandradio” melden im Abstand von zwei Jahren ihren
Finanzbedarf zur Erfullung des 6ffentlichen Auftrages der unabhangigen Kommission zur
Uberprifung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).

(2) Die Rundfunkanstalten haben die fir die Beitragsfestsetzung erforderlichen und zur
Bewertung geeigneten, vergleichbaren Zahlenwerke und Erlauterungen tber ihren
mittelfristigen Finanzbedarf in der von der KEF vorgegebenen Form vorzulegen. Diese
Unterlagen sind, aufgeteilt nach dem Horfunk- und Fernsehbereich, insbesondere nach
Bestand, Entwicklung sowie Darlegung von Wirtschaftlichkeits- und
Sparsamkeitsmal3nahmen aufzubereiten undiumfassenauch die wirtschaftlichen
Auswirkungen eingegangener Selbstverpflichtungen: Die Bedarfsanmeldungen von ARD
und ZDF stellen den Finanzbedarf fir den deutschen Anteil an der Finanzierung des
Europaischen Fernsehkulturkanals "ARTE" gesondert dar. Ertrage und Aufwendungen
sind jeweils nach Ertrags- und Kostenarten gesondert auszuweisen. Die KEF kann weitere
Anforderungen an die vorzulegenden Unterlagen stellen, insbesondere im Hinblick auf die
Vergleichbarkeit der Zahlenwerke und die Strukturierung von Kostenarten sowie
hinsichtlich der Zuordnung der Kesten zu bestimmten Ausgabenfeldern (insbesondere
Programmen, Online-Angebeten und Marketing). Entsprechen die Unterlagen nicht den in
den Satzen 1 bis 5 genannten Voraussetzungen, kann sie die KEF zuriickweisen.
Angeforderte Unterlagen zur fachlichen Uberpriifung der Bedarfsanmeldungen sowie fiir
erforderlich gehaltene erganzende Auskinfte, Erlauterungen und Zahlenangaben sind der
KEF fristgerecht vorzulegen.

(3) Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweiterung und zur Verbesserung der
Betriebsanlagen aufgenommen werden. Die Aufnahme muss betriebswirtschaftlich
begriindet sein. lhre Verzinsung und Tilgung aus Mitteln der Betriebseinnahmen,
insbesondere des Rundfunkbeitrags, muss auf Dauer gewéhrleistet sein.

(4) Ubersteigen die Gesamtertrage der in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutschlandradios die
Gesamtaufwendungen fur die Erfillung ihres Auftrages, sind diese Betrage verzinslich
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anzulegen und bei zehn vom Hundert der jahrlichen Beitragseinnahmen tbersteigende
Betrage als Rucklage zu bilden.

§2
Einsetzung der KEF

Zur Uberprifung und Ermittlung des Finanzbedarfs wird eine unabhangige Kommission
(KEF) eingesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Aufgabenerfillung an Auftrage oder
Weisungen nicht gebunden.

§3
Aufgaben und Befugnisse der KEF

(1) Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der Programmautonomie der
Rundfunkanstalten den von den Rundfunkanstalten angemeldeten Finanzbedarf fachlich
zu Uberprifen und zu ermitteln. Dies bezieht sich darauf, ob sich.die
Programmentscheidungen im Rahmen des rechtlich umgrenzten Rundfunkauftrages
halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf zutreffend und im Einklang mit den
Grundsatzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie unter Berticksichtigung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Haushalte der offentlichen
Hand ermittelt worden ist.

(2) Bei der Prufung und Ermittlung des Finanzbedarfs beriicksichtigt die KEF samtliche
Ertrage der Rundfunkanstalten. Die Gesamtertrédge der Rundfunkanstalten aus Beitragen
und weiteren direkten oder indirekten'Einnahmen sollen die zur Erfiillung des 6ffentlichen
Auftrags notwendigen Ausgaben'und Aufwendungen decken. Uberschiisse am Ende der
Beitragsperiode werden vom Finanzbedarf fur die folgende Beitragsperiode abgezogen.
Die Ubertragung von Defiziten ist nicht zulassig.

(3) Die Priifung, ob der Finanzbedarf im Einklang mit den Grundséatzen von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden ist, umfasst auch, in welchem Umfang
Rationalisierungs- einschlielich Kooperationsmdoglichkeiten genutzt werden, ob bei
Beteiligungen ein marktangemessener Ruckfluss der Investitionen stattfindet und
inwieweit die Rundfunkanstalten zunachst nicht verwendete Mittel fur im Voraus
festgelegte Zwecke verwendet haben. Sie erstreckt sich auch auf entgegen dem
Grundsatz wirtschaftlichen Handelns nicht erzielte Einnahmen. Soweit die in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio
finanzwirksame Selbstverpflichtungen erklart haben, sind diese Bestandteil des
Ermittlungsverfahrens und zu beachten. Bedarfsanmeldungen, die sich auf technische
oder programmliche Innovationen im Sinne von 8§ 36 Abs. 2 Nr. 2 des
Medienstaatsvertrages beziehen, durfen von der KEF nur anerkannt werden, wenn sie
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Beschlussen der zustadndigen Gremien der Rundfunkanstalten, soweit das jeweils
geltende Landesrecht solche Beschlussfassungen vorsieht, entsprechen.

(4) Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt, von den Rundfunkanstalten Auskinfte
uber deren Unternehmen, Beteiligungen und Gemeinschaftseinrichtungen einzuholen.
Erfolgt die Vorlage von Unterlagen nach Satz 1 oder nach § 1 nicht, ist die KEF berechtigt,
notwendige Zahlenangaben durch naher zu begriindende Schatzwerte zu ersetzen.

(5) Die Prufung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll von der KEF grundsatzlich auf der
Basis von Ist-Zahlen vorgenommen werden. Soweit der Ermittlung des Finanzbedarfs
Planzahlen oder Schatzwerte zugrunde liegen, werden diese nachtraglich zur Vermeidung
einer Uberfinanzierung mit den Ist-Zahlen abgeglichen.

(6) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortentwicklung von"Methoden und Verfahren zur
Uberpriifung und Ermittlung des Finanzbedarfs mit.

(7) Die KEF kann zur Unterstitzung ihrer Aufgaben ergénzend zu Einzelfragen Auftrage
fur gutachterliche Stellungnahmen an Dritte vergeben. Furdiese gutachterlichen
Stellungnahmen stellen die Rundfunkanstalten dem beauftragten Dritten die Informationen
uber die bedeutsamen Sachverhalte zur Verfugung.

(8) Die KEF erstattet den Landesregierungen mindestens alle zwei Jahre einen Bericht.
Sie leitet den Bericht den Rundfunkanstalten.zur Unterrichtung zu und veréffentlicht
diesen. Die Landesregierungen leiten diesen Bericht den Landesparlamenten zur
Unterrichtung zu. In diesem Bericht legt‘die KEF unter Beachtung von Absatz 1 und § 35
des Medienstaatsvertrages die Finanzlage der Rundfunkanstalten dar und nimmt
insbesondere zu der Frage Stellung, ob und in welcher H6he und zu welchem Zeitpunkt
eine Anderung des Rundfunkbeitrags notwendig ist, die betragsmaRig beziffert wird oder
bei unterschiedlichen Entwicklungsmdglichkeiten aus einer Spanne bestehen kann. Sie
weist zugleich auf die Notwendigkeit und Mdglichkeit fiir eine Anderung des
Finanzausgleichs der/Rundfunkanstalten hin. Weiterhin beziffert sie prozentual und
betragsmalig die Aufteilung der Beitrage im Verhaltnis von ARD und ZDF und den Betrag
des Deutschlandradios.

(9) Die Vorschriften der Absatze 1 bis 3 und 8 gelten nicht fur Sonderberichte, die die KEF
auf Anforderung der Lander zu einzelnen Teilfragen erstellt. Die Beteiligungsrechte der
Rundfunkanstalten bleiben unberthrt.

(10) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der KEF werden auf deren Verlangen in den
Bericht aufgenommen.

Seite 4 von 15


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/medienstaatsvertrag-mstv-vom-15-april-2020-234048?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-MedienStVtrBRpP35

8§84
Zusammensetzung der KEF

(1) Die KEF besteht aus 16 unabhangigen Sachverstandigen. Sie wahlt aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden und einen oder zwei Stellvertreter.

(2) Die KEF beschliel3t ihre Berichte nach § 3 mit einer Mehrheit von mindestens zehn
Stimmen ihrer gesetzlichen Mitglieder.

(3) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglieder und Bedienstete der
Institutionen der Europaischen Union oder der Verfassungsorgane des Bundes und der
Lander, Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der ARD, des
ZDF, des Deutschlandradios, des Europaischen Fernsehkulturkanals,"ARTE", der
Landesmedienanstalten und der privaten Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete von an
ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 des Medienstaatsvertrages beteiligten
Unternehmen. Gleiches gilt fir Personen, bei denen aufgrund ihrer standigen oder
regelmafigen Tatigkeit fur die in Satz 1 genannten Institutionen die Gefahr einer
Interessenkollision besteht.

(4) Jedes Land benennt ein Mitglied. Die Sachverstandigen sollen aus folgenden
Bereichen berufen werden:

1. Drei Sachverstandige aus den Bereichen Wirtschaftsprifung und
Unternehmensberatung,

2. zwei Sachverstandige aus dem Bereich der Betriebswirtschaft; sie sollen fachkundig
in Personalfragen oder fir Investitionen und Rationalisierung sein,

3. zwei Sachverstandige, die tber besondere Erfahrungen auf dem Gebiet des
Rundfunkrechts verfigenund die die Befahigung zum Richteramt haben,

4. drei Sachverstandige.aus den Bereichen der Medienwirtschaft und
Medienwissenschatft,

5. ein Sachverstandiger aus dem Bereich der Rundfunktechnik,
6. funf Sachverstandige aus den Landesrechnungshdéfen.
(5) Die Mitglieder der KEF werden von den Ministerprasidenten jeweils fur die Dauer von

funf Jahren berufen; Wiederberufung ist zuléssig. Die Berufung kann aus wichtigem Grund
seitens der Lander widerrufen werden. Scheidet ein Mitglied aus, so ist nach den fir die
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Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger fur den
Rest der Amtszeit zu berufen.

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfullung ihrer Aufgaben herangezogenen Dritten
sind auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit zur Verschwiegenheit tber alle ihnen im
Rahmen der Tatigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, es sei denn, diese sind
offenkundig oder bedurfen ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung.

8§85
Verfahren bei der KEF

(1) Die Rundfunkanstalten sind bei der Uberprufung und Ermittlung des Finanzbedarfs
durch die KEF angemessen zu beteiligen. Vertreter der Rundfunkanstalten sind nach
Bedarf zu den Beratungen der KEF hinzuzuziehen.

(2) Vor der abschlieRenden Meinungsbildung in der KEF ist den Rundfunkanstalten
Gelegenheit zu einer Stellungnahme und Erérterung zu geben.Zu diesem Zweck wird der
ARD, dem ZDF und dem Deutschlandradio der Berichtsentwurf durch die KEF Ubersandt.
Gleiches gilt fur die Rundfunkkommission der Lander. Die Stellungnahmen der
Rundfunkanstalten sind von der KEF in den endgultigen Bericht einzubeziehen.

8§ ba
Information der Landesparlamente

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das
Deutschlandradio erstatten jeweils zeitnah nach Vorliegen des Berichts der KEF nach § 3
Abs. 8 allen Landesparlamenten einensschriftlichen Bericht zur Information tber ihre
wirtschaftliche und finanzielle Lage.

(2) Der Bericht der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten erfasst
die Gemeinschaftsprogrammemnach § 1 des ARD-Staatsvertrages und § 28 des
Medienstaatsvertrages sowie.gemeinsame Aktivitaten. Landesrechtliche Berichtspflichten
der Landesrundfunkanstalten gegenuber dem jeweiligen Landesparlament bleiben
unberdhrt.

(3) Die Berichte Uber die wirtschaftliche und finanzielle Lage nach den Absétzen 1 und 2
Satz 1 enthalten insbesondere auch eine Darstellung der Geschaftsfelder von Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, einschliel3lich von Eckdaten dieser Gesellschaften, sofern sie
publizitatspflichtig sind, sowie der strukturellen Veranderungen und
Entwicklungsperspektiven von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Berichterstattung
erstreckt sich jeweils auf einen Zeitraum von vier Jahren.
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(4) Vertreter der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF
und des Deutschlandradios stehen jeweils dem Landesparlament flr Anhérungen zu den
Berichten nach Absatz 1 zur Verfigung.

§6
Finanzierung und Organisation der KEF

(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschéftsstelle werden vorab aus dem Rundfunkbeitrag
gedeckt. Das Deutschlandradio tragt die Kosten entsprechend seinem Anteil am
Aufkommen des Rundfunkbeitrags, die Ubrigen Kosten tragen die in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF tragen jeweils zur
Halfte.

(2) Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. Er bedarf der Genehmigung des Sitzlandes der
Einrichtung, an die die KEF-Geschaftsstelle organisatorischrangebunden ist. Die
Genehmigung erfolgt nach Abstimmung mit den Staats- und /Senatskanzleien der tbrigen
Lander. Sie ist zu erteilen, wenn die Grundsétze einer,geordneten und sparsamen
Haushaltswirtschaft gewahrt sind.

(3) Die Einrichtung, an die die KEF-Geschaftsstelle organisatorisch angebunden ist, kann
die ihr zustehenden Mittel vierteljahrlich, jeweils in‘der, Mitte des Kalendervierteljahres,
abrufen. Erster Abruftermin ist der 15. Februar 1997.

(4) Die naheren Einzelheiten der Finanzierung und der organisatorischen Anbindung der
KEF legen die Ministerprasidenten in'einem(Statut durch Beschlul} fest. Das Statut regelt
auch die fachliche und haushaltsméRige Unabhangigkeit der Geschaftsstelle.

§7
Verfahren bei den Landern

(1) Die Rundfunkkommission der Lander erhélt von den Rundfunkanstalten zeitgleich die
der KEF zugeleiteten Bedarfsanmeldungen und diese erlauternde sowie ergdnzende
weitere Unterlagen der Rundfunkanstalten.

(2) Der Beitragsvorschlag der KEF ist Grundlage fur eine Entscheidung der
Landesregierungen und der Landesparlamente. Davon beabsichtigte Abweichungen soll
die Rundfunkkommission der Lander mit den Rundfunkanstalten unter Einbeziehung der
KEF erortern. Die Abweichungen sind zu begriinden.
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Il. Abschnitt
Hohe des Rundfunkbeitrags

§8
Hohe des Rundfunkbeitrags

Die Hohe des Rundfunkbeitrags wird auf monatlich 17,50 Euro festgesetzt.

§9
Aufteilung der Mittel

(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag erhalten die in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einen Anteil von 71,7068 vom
Hundert, das ZDF einen Anteil von 25,3792 vom Hundert und die Kérperschaft des
offentlichen Rechts ,Deutschlandradio” einen Anteil von 2,9140 voem Hundert.

(2) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder das
ZDF sich nicht an der nationalen Stelle des Europaischen Fernsehkulturkanals "ARTE"
beteiligen, stehen der nationalen Stelle von ARTE(fur die:Finanzierung dieses
Programmvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden Anteile an der Finanzierung
unmittelbar aus dem Rundfunkbeitragsaufkommen zu. Der Anteil dieser Anstalten bemif3t
sich nach dem fir sie in Ziffer 6.2 des Gesellschaftsvertrages der nationalen Stelle von
ARTE in der Fassung vom 1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtanteil fir die
Programmzulieferung. Dabei ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 180,84 Mio Euro
jahrlich zugrundezulegen. Die Mittel kdnnen in'zwolf gleichen Teilbetragen vierteljahrlich,
jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres abgerufen oder Teilbetrage auf einen der
spateren Abruftermine Ubertragen werden.

ll. Abschnitt
Anteil der Landesmedienanstalten

§10
Hohe des Anteils

(1) Die H6he des Anteils'der Landesmedienanstalten betragt 1,8989 vom Hundert des
Rundfunkbeitragsaufkommens. Aus dem jahrlichen Gesamtbetrag des Anteils aller
Landesmedienanstalten erhélt jede Landesmedienanstalt vorab einen Sockelbetrag von
511.290 Euro. Der verbleibende Betrag steht den einzelnen Landesmedienanstalten im
Verhaltnis des Aufkommens aus dem Rundfunkbeitrag in ihren Landern zu.

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstalten eine gemeinsame
Landesmedienanstalt gebildet, so steht dieser fur einen Zeitraum von drei Kalenderjahren
ein Sockelbetrag in der Héhe der Summe der bisher den einzelnen
Landesmedienanstalten zugewiesenen Sockelbetrage zu. Fur Landesmedienanstalten, die
bis zum 29. Februar 2012 fusionieren, gilt unbeschadet des Satzes 1, dass im vierten Jahr
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nach der Zusammenlegung der zweite und jeder weitere Sockelbetrag ebenfalls 100 vom

Hundert betragen. Der zweite und jeder weitere Sockelbetrag betragen im finften Jahr 75
vom Hundert, im sechsten Jahr 50 vom Hundert und im siebten Jahr 25 vom Hundert des

urspringlichen zweiten oder weiteren Sockelbetrages und entfallen mit Beginn des achten
Jahres.

8§11
Zuweisung des Anteils

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforderung von ihrer zustandigen
Landesrundfunkanstalt jeweils zur Mitte eines Kalendervierteljahres angemessene
Abschlagszahlungen. Die Schluf3zahlung fur ein Kalenderjahr ist spatestens sechs Monate
nach Ablauf des Kalenderjahres zu leisten.

IV. Abschnitt
Finanzausgleich

§12
Erméachtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten werden ermachtigt
und verpflichtet, einen angemessenen Finanzausgleich durchzufiihren. Der
Finanzausgleich mul3 gewéhrleisten, daf3

1. die Ubergeordneten Aufgaben des.éffentlich-rechtlichen Rundfunks und solche
Aufgaben einzelner Rundfunkanstalten; die wegen ihrer Bedeutung flr den gesamten
Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen werden mussen, erfillt
werden kénnen,

2. jede Rundfunkanstalt.in der Lage ist, ein ausreichendes Programm zu gestalten und
zu senden.

§13
Aufbringung der Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten nach Mal3gabe ihrer Finanzkraft gemaf der nach § 15 zwischen
diesen Rundfunkanstalten abzuschlie3enden Vereinbarung aufgebracht.
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§ 14
Umfang der Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse betragt 1,6 vom Hundert des ARD-Nettobeitragsaufkommens.
Die Finanzausgleichsmasse wird im Verhaltnis 50,92 vom Hundert zu 49,08 vom Hundert
auf den Saarlandischen Rundfunk und Radio Bremen aufgeteilt.

§15
Vereinbarung der Rundfunkanstalten

Im Rahmen der vorstehenden Grundsatze wird der Finanzausgleich von denin § 13
genannten Rundfunkanstalten im einzelnen vereinbart. Rundfunkanstalten, die nicht in die
Finanzausgleichsmasse gemaf § 14 Abs. 1 einzahlen, sind dabei lediglich an der
Aufbringung der Finanzierungsbetrage fur die Gemeinschaftsauigaben zu beteiligen; diese
Beteiligungen sind bei der Vereinbarung der Zuwendungsbetrdge zubericksichtigen.

§16
BeschluR der Landesregierungen

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine Vereinbarung nicht zustande, so
werden Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung durch Beschluf3
der Landesregierungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln festgelegt. Fir den Beschluf3
hat jede Landesregierung so viele Stimmen, wie das Land Stimmen im Bundesrat hat
(Artikel 51 Abs. 2 Grundgesetz).

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten sich Ausgleichsmasse,
Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung nach der Vereinbarung oder dem Beschlul
des Vorjahres.

) V. Abschnitt
Ubergangs- und SchluBvorschriften

§17
Vertragsdauer, Kiindigung

Dieser Staatsvertrag gilt fir unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der
vertragsschlieRenden Lander zum Schlul? des Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekindigt werden. Die Kiindigung kann erstmals zum 31. Dezember 2012 erfolgen.
Das Vertragsverhaltnis nach dem IV. Abschnitt kann erstmals zum 31. Dezember 2012 mit
einer halbjahrlichen Frist zum Jahresende gesondert gekundigt werden. Wird der
Staatsvertrag oder das Vertragsverhéltnis nach dem IV. Abschnitt zu diesen Zeitpunkten
nicht gekundigt, kann die Kiindigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre
spateren Zeitpunkt erfolgen. Die Kundigung ist gegenuber dem Vorsitzenden der
Ministerprasidentenkonferenz schriftlich zu erklaren. Die Kindigung eines Landes lafit das
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Vertragsverhaltnis der tGbrigen Lander zueinander unberihrt, jedoch kann jedes der
ubrigen Lander den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der
Kindigungserklarung zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Anlage 1

Protokollerkldarungen
Protokollerklarung aller Lander zum Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

1. Die Regierungschefs der Lander bitten die KEF, in einem Sondervotum die in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einzeln alsbald
insbesondere darauf zu untersuchen, ob die im 10. KEF=Bericht aufgezeigten Liicken
in den Deckungssttcken der Altersversorgung

- durch dem Zeitwert entsprechende Aktivierung yvorhandener nicht
rundfunknotwendiger Liegenschaften,

- durch den Einsatz der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung,

- durch die Aktivierung sonstiger stiller Reserven

zumindest teilweise geschlossen werden konnen. Die Prufung soll im Hinblick auf die
ubernachste Gebihrenperiode erfolgen.

2. Desweiteren sollen im Rahmen kunftiger Gebuhrenfestsetzungsverfahren die von der
KEF aufgezeigten Rationalisierungspotentiale in maglichst grofiem Umfang zur
Schlie3ung der Luckenin.den Deckungsstocken verwendet werden, um den derzeit
angenommenen Auffillungszeitraum zu verkirzen.

Protokollerklarung aller Lander zu § 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Lander beschliel3en, die Hohe der Rundfunkgebihr fur die Zeit
vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2000 im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag mit
28,25 Deutsche Mark festzusetzen. Der 10. KEF-Bericht und die aufgrund der
Stellungnahmen von ARD und ZDF abgegebenen Bewertungen der KEF begriinden diese
Entscheidung.

Protokollerklarung aller Lander zu § 9 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Lander erzielen Einvernehmen, da ARD und ZDF im Rahmen
des KEF-Anmeldeverfahrens auch das vollstdndige Zahlenmaterial einschlief3lich der
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Finanzvorschauen zu ARTE einbringen und ARTE hierzu unmittelbar seitens der KEF um
Stellungnahme gebeten werden kann.

Protokollerklarung aller Lander zu § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Landesmedienanstalten sollen an der Erh6éhung der Rundfunkgebuhr in der nachsten
Gebuhrenperiode teilhaben. Am Ende der ndchsten Gebuhrenperiode soll Gberpruft
werden, ob die Landesmedienanstalten auch kinftig automatisch an weiteren
Gebuhrenerhéhungen teilnehmen. Es obliegt den Landesmedienanstalten, ihren
Finanzbedarf dadurch zu verringern, dal3 sie alle Moglichkeiten von Rationalisierungen
und Kooperationen nutzen. Hierbei sind auch die Mdglichkeiten und Belastungen fir
uberregionale Institutionen wie z.B. die KEK in die Uberlegungen mit einzubeziehen.
Verbleibt hiernach ein dariiber hinausgehender zusatzlicher Finanzbedarf, soll Uber eine
Erhdéhung des Sockelbetrages auf 1,5 Mio. Deutsche Mark erneut beraten werden.

Anlage 2

Protokollerkldarungen

Protokollerkldarung des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des
Saarlandes und des Landes Sachsen-Anhalt zum Vierten
Rundfunkdnderungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des Saarlandes
und des Landes Sachsen-Anhalt gehen daven aus, dass in einem Finften
Rundfunké&nderungsstaatsvertragyiber dessen wesentliche Inhalte eine Verstandigung
anlasslich der Sonder-Ministerprasidentenkonferenz im Herbst diesen Jahres zu Fragen
der ARD-Strukturreform sowie der Werbung und des Sponsoring im 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung gefunden wird, die eine funktionsgerechte
Finanzausstattung samtlicher bestehender Landesrundfunkanstalten auch tber den 31.
Dezember 2000 hinaus 'gewahrleistet und damit betriebsbedingte Kiindigungen bei
einzelnen Landesrundfunkanstalten vermeidet.

Protokollerklarung aller Lander zu § 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Lander beschliel3en, die Hohe der Rundfunkgebihr fir die Zeit
vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2000 im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag mit
28,25 Deutsche Mark festzusetzen. Der 10. KEF-Bericht und die aufgrund der
Stellungnahmen von ARD und ZDF abgegebenen Bewertungen der KEF begriinden diese
Entscheidung.

Protokollerkldarung des Landes Baden-Wiirttemberg, des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thiiringen:
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Die Regierungschefs des Landes Baden-Wirttemberg, des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thiringen weisen auf das Ergebnis der
Medienklausurtagung der Regierungschefs der Lander vom 13./14. Oktober 1995 in Bad
Neuenahr hin. Dort wurde einvernehmlich unter anderem folgendes vereinbart:

"Eine auf einzelne Anstalten bezogene Veranderung der ARD-Struktur wird von den
jeweils betroffenen Landern mit dem Ziel geprift, innerhalb der oben definierten
Gebihrenperiode (d. h. 31. Dezember 2000) konkrete Losungen anzustreben, die eine
zugige Umsetzung ermoglichen.”

Die Regierungschefs des Landes Baden-Wirttemberg, des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thiringen bekraftigen, dass sie
weiterhin an dieser Ubereinkunft festhalten. Sie weisen daraufhin, dass die in Bad
Neuenahr ebenfalls vereinbarte Mdglichkeit der gesonderten Kindigung der Regelungen
Uber den Finanzausgleich durch den Abschluss des Vierten
Rundfunk&nderungsstaatsvertrages unberuhrt bleibt. Die Entscheidung Uber eine
Kindigung wird im Hinblick auf die einzuhaltende Kundigungsfrist unter Berticksichtigung
des Stands der Beratungen zu einem Finften Rundfunkanderungsstaatsvertrag getroffen.

Anlage 3

Protokollerkldarungen

Protokollerklarung aller Lander zu § 54 Rundfunkstaatsvertrag und § 17
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag

Die Lander gehen davon aus, dass bei einer Kindigung des Rundfunkstaatsvertrages
oder des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages mit Ausnahme des Vierten Abschnitts zum
31. Dezember 2004 die zugunsten des Saarlandischen Rundfunks, von Radio Bremen
und des Senders Freies Berlin aufgrund rundfunkstaatsvertraglicher und Vereinbarungen
der ARD-Landesrundfunkanstalten zu erbringenden finanzausgleichsbezogenen
Leistungen jedenfalls'bis zu einer Kiindigung des Vierten Abschnitts des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages unberihrt bleiben.

Protokollerklarung aller Lander zu § 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag

1. Die Lander sind mit der KEF der Auffassung, dass Effizienz- und
2. Einsparungsanstrengungen von ARD und ZDF fortgesetzt werden und dabei auch zu

fortwirkenden Einspareffekten und damit zur Minderung des Finanzbedarfs fihren
mussen.
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Die Lander gehen davon aus, dass mit der anstehenden Rundfunkgebthrenerhéhung
zusatzliche Kreditaufnahmen durch die Anstalten grundsétzlich nicht erfolgen;
Ausnahmen sollen nur aus zwingenden Grinden moglich sein.

4. Die Lander erwarten anlasslich der vorgenommenen Gebiihrenanpassung von ARD
und ZDF, dass sie bei der Wahrnehmung ihres Programmauftrags Produktionen

unabhangiger Film- und Fernsehproduzenten angemessen bericksichtigen.

Protokollerklarung aller Lander zu § 10 Abs. 1 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag

Die Lander lassen mit Ablauf der nachsten Gebuhrenperiode zum/31. Dezember 2004 die
automatische Teilhabe der Landesmedienanstalten an Rundfunkgebiihrenerh6hungen
entfallen. Bis dahin sollen die Ausgaben der Landesmedienanstalten und ihr weiterer
Finanzbedarf Uberprift werden.

Anlage 4
Protokollerklarungen

Protokollerklarung aller Lander zur Strukturhilfe innerhalb der ARD:

Die Lander legen bei ihrer Gebuhrenentscheidung zu Grunde, dass die ARD die bereits
zugesagten StrukturhilfemalRnahmen zu Gunsten von Saarlandischem Rundfunk und
Radio Bremen vereinbarungsgemal’ gewahren wird.

Sie bekraftigen dartber hinausydass die ARD durch Leistungs- und
Gegenleistungsaustausch einen Beitrag zur Funktionsfahigkeit der kleinen Sender zu
leisten hat.

Die Lander begruRen alleMal’nahmen intensivierter und erweiterter Zusammenarbeit
innerhalb der ARD. Damit.soll'auch den kleinen Anstalten ermdglicht werden,
identitatswahrend ihrem Programmauftrag fur das Land und innerhalb der ARD
nachzukommen.

Protokollerklarung des Landes Baden-Wiirttemberg zur Strukturhilfe innerhalb der
ARD:

Baden-Wirttemberg geht bei der Gebuhrenentscheidung davon aus, dass Uber die von
der ARD bis zum 1. April 2004 zugesagten StrukturhilfemaRnahmen zugunsten von Radio
Bremen und dem Saarlandischen Rundfunk hinaus keine finanziellen Vereinbarungen in
der ARD getroffen werden, die dem staatsvertraglich begrenzten Finanzausgleich
widersprechen.
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Protokollerklarung des Landes Hessen zum ARD-Finanzausgleich:

Das Land Hessen erwartet, dass beim internen Finanzausgleich der ARD-
Landesrundfunkanstalten der Hessische Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg
gleichgestellt werden.

Protokollerklarung aller Lander zur Struktur und zur Finanzierung der
Landesmedienanstalten (§ 10RfinStV):

Die Lander beabsichtigen, Strukturen und Finanzierung der Landesmedienanstalten
gemeinsam zu Uberprifen. Mit dem Ziel, eine Aufgabenerfillung der
Landesmedienanstalten tber die am 31. Dezember 2008 endende,Gebihrenperiode
hinaus finanziell zu sichern, werden die Landesmedienanstalten gebeten, von ihnen noch
nicht genutzte Rationalisierungspotenziale zu erschlie3en. Die Lander bitten bis zur Mitte
der Gebuhrenperiode um eine gemeinsame Information derLandesmedienanstalten,
welche zusatzlichen Rationalisierungseffekte sie bis dahin erreicht haben und welche
weiteren Effekte sie bis zum Ende der Geblhrenperiode planen.

Anlage 5

Protokollerklarungen
Protokollerklarung aller Lander zum 12. Rundfunkdnderungsstaatsvertrag

Die Lander bekraftigen den Zweck dieses Staatsvertrages, den Auftrag fir den 6ffentlich-
rechtlichen Rundfunk zu konkretisieren. Siefstellen fest, dass mit Ausnahme des
Horfunkprogramms ,,DRadioWissen" des Deutschlandradios dieser Staatsvertrag keinerlei
Beauftragungen enthalt, die tiber.den Bestand von Angeboten im Sinne der KEF-
Systematik hinausgehen. DietkanderbegrifRen die Klarstellungen von ARD, ZDF und der
KEF, dass aus diesem Grunde auch tber 2012 hinaus die Finanzierung der digitalen
Zusatzangebote und der Telemedien aus dem Bestand erfolgen wird.

Hinsichtlich der dem Dreli-Stufen-Test unterliegenden neuen oder veranderten Angebote
erwarten die Lander von den zustandigen Rundfunkgremien eine umfassende und
unabh&ngige Bewertung, die insbesondere eine kostenbewusste Wirdigung etwaiger
Auswirkungen auf die Hohe der Rundfunkgebuihren einschliel3t.

Die Lander fordern die Rundfunkanstalten weiter auf, zuktnftig durch
Rationalisierungsmal3inahmen erreichbare Einsparungen verstérkt zugunsten der
Gebuhrenzahler einzusetzen, um damit eine Stabilisierung der 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunkfinanzierung zu erreichen.

Seite 15 von 15



	Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV)
	Fußnoten
	I. AbschnittVerfahren zum Rundfunkbeitrag
	§ 1 Bedarfsanmeldung
	§ 2 Einsetzung der KEF
	§ 3 Aufgaben und Befugnisse der KEF
	§ 4 Zusammensetzung der KEF
	§ 5 Verfahren bei der KEF
	§ 5a Information der Landesparlamente
	§ 6 Finanzierung und Organisation der KEF
	§ 7 Verfahren bei den Ländern

	II. AbschnittHöhe des Rundfunkbeitrags
	§ 8Höhe des Rundfunkbeitrags
	§ 9 Aufteilung der Mittel

	III. AbschnittAnteil der Landesmedienanstalten 
	§ 10 Höhe des Anteils
	§ 11 Zuweisung des Anteils

	IV. AbschnittFinanzausgleich
	§ 12 Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich
	§ 13 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse
	§ 14Umfang der Finanzausgleichsmasse
	§ 15 Vereinbarung der Rundfunkanstalten
	§ 16 Beschluß der Landesregierungen

	V. AbschnittÜbergangs- und Schlußvorschriften 
	§ 17 Vertragsdauer, Kündigung

	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	 Protokollerklärung aller Länder zur Strukturhilfe innerhalb der ARD: 
	 Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zur Strukturhilfe innerhalb der ARD: 
	 Protokollerklärung des Landes Hessen zum ARD-Finanzausgleich: 
	 Protokollerklärung aller Länder zur Struktur und zur Finanzierung der Landesmedienanstalten (§ 10RfinStV):

	Anlage 5


